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Hintergründe

• In Deutschland leben rund 2 Mio. wilde Katzen auf der „Straße“
• Die Vermehrung der „wilden“ Hauskatzen nimmt kontinuierlich zu



Inhalt Katzenschutzverordnung

• Kennzeichnungs- und Registrierungpflicht für Katzen mit Freigang
• Kastrationspflicht für Katzen mit Freigang
• Kastration von Fundtieren (durch Tierschutzverein) nach 48 Stunden 

möglich



Warum Katzenschutzverordnung?

• Vermeidung von
• Seuchen sowie Qualen kranker oder verletzter Katzen
• Leid für nicht artgerecht lebende scheue oder verwilderte Hauskatzen
• störender Einflüsse auf die Umwelt, das natürliche Gleichgewicht und die 

Artenvielfalt
• Verstößen gegen das EU-Abkommen zum Schutz der Heimtiere
• moralischer und hygienischer Belästigung der Bevölkerung
• Gefährdung des Straßenverkehrs
• Infektionen und Parasiten auf Menschen und Haustiere welche übertragen werden 

können
• überfüllter Tierheime und Pflegestellen in Vereinen
• finanzieller und emotional unzumutbare Belastung für aktive Tierschützer, die sich 

vergeblich um die Reduktion der Populationen bemühen



Katzenschutz in Berglen

• Statistik Tierschutzverein Berglen e.V.



Beispielbilder Fangaktion in Berglen



Beispielbilder Krankheitsbilder Katzen
Berglen



Beispielbilder Vorher / Nachher Berglen




